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RS OGH 1984/12/6 13Os148/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1984

Norm

StGB §125

StGB §127 A

StPO §270 Abs2 Z5

Rechtssatz

Selbst ein schrottreifes Wrack eines Baggers ist für jeden einsichtsfähigen Täter nicht von vornherein wertlos,

namentlich wenn es sich bei den Deliktsobjekten (hier der Sachbeschädigung) um Bestandteile handelt, die

gemeiniglich für eine Weiterverwendung und Wiederverwendung geeignet sind.
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